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1 Vorwort, Ziele des Kommentars 

Dieses Buch ist ein praxisorientierter Kommentar zur „Richtlinie zur Ermittlung des Sach-
werts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) vom 5. September 2012.“ 

Die Abhandlungen haben das vorrangige Ziel, die Hinweise der SW-RL für Bewertungsprak-
tiker und Bewertungsrechtler verständlich zu kommentieren und damit bei ihrer Auslegung 
und Anwendung die notwendige Hilfestellung zu geben. Mit den ausführlichen Interpretati-
onshilfen werden gleichzeitig auch Vorschläge für eine zukünftige Weiterentwicklung unter-
breitet. Unser Engagement ist insbesondere darin begründet, dass alle Immobilienbewerter 
ein großes Interesse an einer allgemein akzeptierten Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts 
haben. 

Wenngleich die SW-RL einen reinen Hinweis-Charakter besitzt und damit für die Anwen-
dung nicht verbindlich ist, so ist sie dennoch eine wichtige und grundlegende Hilfe für die 
Bewertungspraxis. Die Autoren wollen mit dieser Abhandlung auch zur sachgemäßen An-
wendung und damit zu einer größeren Akzeptanz der SW-RL beitragen. 

Erläutert werden einleitend die Ziele der SW-RL. Ausführlich beschrieben und kommentiert 
werden die Richtlinieninhalte und die Neuerungen gegenüber der WertR 2006. Dies soll den 
schnellen Umstieg von der WertR 2006 auf die SW-RL ermöglichen. Zudem wird die SW-RL 
in eigenen Abschnitten speziell aus der Sicht der steuerlichen und kreditwirtschaftlichen 
Wertermittlung kommentiert. 

Vertiefende bewertungstheoretische Erläuterungen enthält dieser Kommentar nicht. Zur 
Vermeidung von Doppelabhandlungen wird diesbezüglich auf die umfassenden Abhandlun-
gen in den ebenfalls von Sprengnetter herausgegebenen „Lehrbuch und Kommentar“ [2] 
und „Marktdaten und Praxishilfen“ [1] verwiesen. 

Durch die strenge inhaltliche Trennung von Kommentierung der Richtlinie und Bewertungs-
theorie wird der Text der SW-RL in seinem Zusammenhang kompakt und damit verständli-
cher erläutert. 

 



3  Die Sachwertrichtlinie im System der Wertermittlungsvorschriften 

18  Sprengnetter 

3 Die Sachwertrichtlinie im System der Wertermittlungsvorschriften 

Durch die neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 19. Mai 2010 ist 
die Überarbeitung der Wertermittlungsrichtlinien (WertR 2006) erforderlich geworden. Dies 
erfolgt schrittweise mittels einzelner Richtlinien, die schlussendlich wieder zu neuen Wert-
ermittlungsrichtlinien zusammengefasst werden sollen. Begonnen wurde mit der Boden-
richtwertrichtlinie (BRW-RL), der mit Veröffentlichung vom 18. Oktober 2012 im Bundesan-
zeiger die Sachwertrichtlinie (SW-RL) gefolgt ist. In Vorbereitung befinden sich derzeit die 
Vergleichswertrichtlinie und die Ertragswertrichtlinie. 

Grundsätzlich enthält das BauGB Vorschriften über die materielle Definition des Verkehrs-
werts (Marktwerts). Wie Verkehrswerte zu ermitteln sind, ist im BauGB selbst nicht geregelt. 
Hierzu ermächtigt das BauGB jedoch in § 199 Absatz 1 die Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsverordnung, 

 die Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) und 

 die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten 

zu regeln. Von dieser Ermächtigung ist in Form der ImmoWertV Gebrauch gemacht worden. 
Die ImmoWertV ist damit gesetzessystematisch eine Durchführungsverordnung zum Bau-
gesetzbuch. 

Die Ermächtigung zur Regelung der Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Da-
ten kann dabei nur als Klarstellung angesehen werden. Da die erforderlichen Daten für eine 
marktkonforme Wertermittlung unverzichtbare Voraussetzungen sind, hätte es einer eigen-
ständigen diesbezüglichen Ermächtigung nicht bedurft. 

In der nachstehenden Abbildung sind die Rechtsgrundlagen der deutschen städtebaulichen 
Verkehrswertermittlung systematisiert. 

Die WertR sowie die SW-RL, als Teil derselben und die sonstigen Regelwerke des Bundes 
und der Länder sollen die ImmoWertV zu gesamtheitlichen Bewertungsvorschriften ergän-
zen. An diese Richtlinien sind weder die Gerichte noch freie Sachverständige gebunden. Da 
diese Regelwerke im Laufe der Geschichte immer weiter (auch bewertungstheoretisch) ver-
bessert wurden, bieten sie allerdings auch in vielen Fällen – wo ihre Anwendung nicht ver-
bindlich ist – gut brauchbare und deshalb zu empfehlende Anwendungshilfen. 
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Abb. 3-1: Bundes- und landesrechtliche Regelungen zur Verkehrswertermittlung 
von Immobilien 
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4 Gründe für die Novellierung der WertR 2006 

Bis zur Bekanntmachung der SW-RL im Bundesanzeiger am 18. Oktober 2012 war das 
Sachwertverfahren in der WertR 2006 geregelt. Die dort definierten Regelungen waren in 
Teilen unsachgemäß und an vielen Stellen ergänzungsbedürftig. In der praktischen Anwen-
dung hatten sich daher vielfache „Modifizierungen“, im Wesentlichen geprägt von Spreng-
netter1), etabliert. 

Die wesentlichen Probleme des Sachwertverfahrens nach WertR 2006 lagen in den unzu-
reichenden Normierungen der NHK. hinsichtlich der jeweils zugrundeliegenden Objektgrö-
ßen etc. Außerdem waren die teilweise unzutreffenden NHK-Relationen untereinander2) so-
wie auch ganz einfach die „Überalterung“ des Tabellenwerks problematisch. 

Die NHK 2000 basieren ihrer Höhe aber auch ihrer Normierung nach auf den NHK 1995. 
Die zugehörigen Ausstattungsstandardtabellen weisen Beschreibungsmerkmale auf, die Mit-
te/Ende der 1980er Jahre kosten- bzw. wertrelevant waren. Es ist einleuchtend, dass nach 
nominell 15 Jahren (1995 bis 2010) und der sich immer weiter verschärfenden Anforderun-
gen an die (energetischen) Eigenschaften von Immobilien eine Novellierung überfällig war. 

Neben dem NHK-Tabellenwerk waren aber auch die neuen Vorschriften durch die im Jahr 
2010 in Kraft getretene ImmoWertV im Sachwertverfahren umzusetzen. Beispielhaft seien 
hier die Einführung der linearen Alterswertminderung oder die Berücksichtigung der beson-
deren objektspezifischen Grundstücksmerkmale nach der Marktanpassung genannt. 

Hinzu kommt die erwähnte Notwendigkeit, auf in der Praxis bereits etablierten Modifizierun-
gen, wie z. B. die modellorientierte Berücksichtigung von Modernisierungen oder den aus-
stattungsabhängigen Ansatz der Gesamtnutzungsdauer, zu reagieren. 

Mit der Veröffentlichung der SW-RL stehen die deutschen Regelwerke zum Sachwertverfah-
ren nunmehr komplett im Einklang mit der von Sprengnetter vertretenen Lehre.3) 

 

                                                           
1) Vgl. [1] und [2]. 
2) So waren die NHK 2000 für EFH-Reihenhäuser z. B. höher als die für freistehende EFH. 
3) Siehe Abschnitt 15. 
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5 Text der Sachwertrichtlinie 
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9.3.2 Wirtschaftliche Restnutzungsdauer (Nr. 4.3.2) 

(1) Die Restnutzungsdauer wird grundsätzlich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Ge-
samtnutzungsdauer und dem Alter des Gebäudes am Wertermittlungsstichtag ermittelt. 
Das Ergebnis ist daraufhin zu prüfen, ob es dem Zeitraum entspricht, in dem das Ge-
bäude bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden kann (wirtschaftliche Restnutzungsdauer), wobei die rechtliche Zulässigkeit der 
angesetzten Nutzung vorausgesetzt wird. 

(2) Für Gebäude, die modernisiert wurden, kann von einer entsprechend längeren wirtschaftli-
chen (modifizierten) Restnutzungsdauer ausgegangen werden. Für die Ermittlung der wirt-
schaftlichen Restnutzungsdauer bei Wohngebäuden kann auf das in Anlage 4 beschriebe-
ne Modell zurückgegriffen werden, mit dem ggf. durchgeführte Modernisierungen berück-
sichtigt werden können. Eine unterlassene Instandhaltung (§ 6 Absatz 6 ImmoWertV) wird 
in der Regel als Bauschaden (vgl. Nummer 6.2) berücksichtigt. In gravierenden Fällen ver-
ringert sich die wirtschaftliche Restnutzungsdauer. Die längere oder verringerte wirtschaft-
liche Restnutzungsdauer verändert nicht die Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes. 

9.3.2.1 Die Regelfallformel 

Absatz 1 Satz 1 beschreibt die „Regelfallformel“, wonach die Restnutzungsdauer grundsätz-
lich wie folgt ermittelt werden kann: 

RND = GND – GA 

GA = WS – BJ 

hierin bedeuten: 

RND = Restnutzungsdauer 

GND = übliche Gesamtnutzungsdauer gemäß Anlage 3 der SW-RL 

GA = Gebäudealter  

WS = Jahr des Wertermittlungsstichtags 

BJ = Baujahr 

9.3.2.2 Grenzen der Regelfallformel 

Absatz 1 Satz 2 macht deutlich, dass das Ergebnis der Regelfallformel einer kritischen Wür-
digung bedarf. So kann die wirtschaftliche RND eines technisch völlig intakten Gebäudes 
(zumindest in seinem aktuellen Zustand) Null Jahre betragen, weil es keine zeitgemäße 
Nutzungschance besitzt. 
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Beispiel: Fehlende zeitgemäße Nutzungschance 

 Luftschutzbunker mit schlechter Zugänglichkeit, Belichtung und Belüftung 

 Wohnkomplex in einer Plattenbausiedlung mit strukturellem Leerstand 

Einzelne Gebäude können aber auch allein deshalb keinen Wert (und somit keine wirt-
schaftliche RND) besitzen, weil sie die Nutzung anderer Grundstücksteile oder Gebäude 
über ihren eigenen Wert hinaus erschweren (d. h. im Wert mindern). 

Abschließend erfolgt in Absatz 1 Satz 2 noch ein Hinweis, dass eine wirtschaftliche Restnut-
zungsdauer nur dann gegeben ist, wenn die in der Wertermittlung unterstellte Nutzung 
rechtlich zulässig ist. So genießt z. B. ein Schwarzbau im Außenbereich (§ 35 BauGB) kei-
nen Bestandschutz. Eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist in diesem Fall somit nicht 
gegeben. 

Die vorbeschriebene Regelfallformel versagt auch, wenn 

 das ursprüngliche Gebäude nicht nur normal instandgehalten, sondern durch we-
sentliche Modernisierungs- und/oder Erweiterungsmaßnahmen oder gar durch Ent-
kernung und Erneuerung in seiner ursprünglichen Substanz wesentlich verbessert 
worden ist, 

 die nach der Einfachformel errechnete RND < 3 Jahre (bei GND = 30 Jahre) bzw. < 
12 Jahre (bei GND = 80 Jahre) ist. 

In diesen Fällen ist die wirtschaftliche RND i. d. R. größer als die, die sich nach der Regel-
fallformel ergibt. 

9.3.2.3 RND modernisierter Gebäude; Punktrastermethode 

Entsprechend weist Absatz 2 Satz 1 darauf hin, dass für Gebäude, die modernisiert wurden, 
von einer entsprechend längeren wirtschaftlichen (modifizierten) Restnutzungsdauer ausge-
gangen werden kann. 

Zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer modernisierter Wohngebäude ver-
weist Absatz 2 Satz 2 auf die in Anlage 4 beschriebene sog. „Punktrastermethode“. 

Die Punktrastermethode wurde ursprünglich von der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden 
der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen (AGVGA-NRW) 
entwickelt.1) Dank dieser Methode ist es möglich, die RND von Gebäuden als Modellgröße 
plausibel, nachvollziehbar und objektiviert zu ermitteln. Diese eindeutige Reproduzierbarkeit 

                                                           
1) Die aktuelle Fassung steht unter www.boris.nrw.de in der Rubrik „Standardmodelle der AGVGA-NRW“ zum kosten-

losen Download zur Verfügung. 
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ist eine Grundvoraussetzung, um zuverlässige und genaue Liegenschaftszinssätze und 
Sachwertfaktoren und auf dieser Grundlage beweisbar marktkonforme Ertrags- und Sach-
werte ableiten zu können.1) 

Von allen bekannten Modellen zur RND-Ermittlung hat bei diesbezüglichen Diskussionen 
mit Kollegen und in Seminaren insbesondere dieses Verfahren Akzeptanz gefunden. Das 
ursprünglich von den o. g. Gutachterausschüssen nur für Gebäude mit einer üblichen GND 
von 100 Jahren entwickelte Modell wurde von Sprengnetter hinsichtlich der RND-
Bestimmung für Gebäude mit üblichen Gesamtnutzungsdauern von 30 bis zu 100 Jahren 
sowie für entkernte Gebäude erweitert. Außerdem wurde das System von Sprengnetter an 
die sich zwischenzeitlich geänderten energetischen Anforderungen an Gebäude angepasst. 
Diese Erweiterungen haben die Gutachterausschüsse in ihr Modell überwiegend übernom-
men. 

Das in Anlage 4 beschriebene Modell entspricht methodisch dem von Sprengnetter erweiter-
ten Modell der AGVGA-NRW, weicht jedoch im Detail davon ab. Zunächst ist mittels einer 
Punktetabelle der Modernisierungsgrad zu bestimmen. In der nachfolgenden Tabelle wer-
den die in der SW-RL vergebenen Punkte den aus dem AGVGA-Modell gegenübergestellt. 

Modernisierungselemente 
max. 

Punkte  
gemäß  
SW-RL 

max. 
Punkte 
nach 

AGVGA-
NRW 

Trend 

Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedäm-
mung 4 3  

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 2  

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Was-
ser, Abwasser) 2 2  

Modernisierung der Heizungsanlage 2 2  

Wärmedämmung der Außenwände 4 2  
Modernisierung von Bädern 2 2  

Einbau von Bädern 2 3  

Modernisierung des Innenausbaus, z. B. Decken, Fuß-
böden, Treppen 2 3  

Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 3  

Tab. 9-15: Punktetabelle zur Ermittlung des Modernisierungsgrades nach Anlage 4 
zur SW-RL und Anlage 3 zum Sachwertmodell der AGVGA-NRW in der 
Fassung vom 09.09.2008 

                                                           
1) Vgl. 1. Grundsatz marktkonformer Wertermittlung, Sprengnetter in [2], Teil 2, Kapitel 2 (Anforderungen an Werter-

mittlungsverfahren). 
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Maximal können jeweils in der Summe 20 Punkte vergeben werden, da die Modernisierung 
und der Einbau von Bädern nur alternativ angesetzt werden kann. 

Bei Gebäuden mit nicht ausgebauten Dachgeschossen wird häufig die oberste Geschoss-
decke und nicht das Dach gedämmt. In der SW-RL fehlt der Hinweis, dass die Dämmung 
der obersten Geschossdecke sinngemäß als Verbesserung der Wärmedämmung im Dach 
berücksichtigt werden sollte. 

Der Gegenüberstellung der Punkte in Tab. 9-15 ist zu entnehmen, dass die Gewichtung der 
Modernisierungselemente gegenüber dem AGVGA-NRW-Modell verändert wurde. Die 
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung und die Wärmedämmung der 
Außenfassade wurde höher gewichtet. Dafür wurde der Einbau von Bädern, die Modernisie-
rung des Innenausbaus und die Verbesserung der Grundrissgestaltung in ihrer Bedeutung 
für die Modifizierung der RND abgewertet. Damit wird den Modernisierungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz ein höherer Stellenwert bei der Bestimmung der RND 
eingeräumt. Vergleicht man die Gewichtung der Modernisierungselemente mit den Wä-
gungsanteilen der Gebäudestandardtabelle für Ein- und Zweifamilienhäuser (Tabelle 1 der 
Anlage 2) so stellt man fest, dass das Gewicht für die Modernisierung des Innenausbaus im 
Hinblick auf die Wägungsanteile zu gering ist. Die Summe der Wägungsanteile für die 
Merkmalsgruppen „Innenwände und -türen“, „Deckenkonstruktion und Treppen“ und „Fuß-
böden“ übersteigt mit 27 % deutlich die jeweiligen Wägungsanteile von „Außenwände“ 
(23 %) und „Dach“ (15 %). Deshalb ist zu erwägen, z. B. die Modernisierung des Innenaus-
baus stärker zu gewichten.1) Die Gewichte sind ggf. auch im Hinblick auf den zu bewerten-
den Gebäudetyp zu modifizieren. So ist das Gewicht einer Dacherneuerung bei einem 6-
geschossigen Mehrfamilienwohnhaus deutlich geringer als bei einem 1-geschossigen Ein-
familienwohnhaus. 

Die SW-RL führt aus, dass sich der Modernisierungsgrad aus der Summe der Punkte für die 
jeweils zum Bewertungsstichtag oder kurz zuvor durchgeführten Maßnahmen ergibt. Diese 
Formulierung kann dahin gehend missverstanden werden, dass nur bereits am Bewertungs-
stichtag durchgeführte Maßnahmen berücksichtigt werden können. Es sind jedoch auch un-
terstellte Maßnahmen RND-erhöhend zu berücksichtigen. Dies ist der Fall, wenn als boG 
Abschläge wegen eines vom ortsüblichen abweichenden baulichen Zustands für kaufzeit-
punktnahe Investitionen angebracht werden (insbesondere bei bestehenden Bauschäden, 
Instandhaltungsstaus und Modernisierungserfordernissen).2) 

Liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist laut SW-RL zu prüfen, ob nicht ein geringerer als 
der maximale Tabellenwert anzusetzen ist. Hierzu kann man sich an der üblichen Lebens-
dauer des jeweiligen Bauteils orientieren. Wurde bspw. die Dacheindeckung vor 20 Jahren 
erneuert und geht man von einer Lebensdauer dieses Bauteils von 50 bis 60 Jahren aus, so 

                                                           
1) Vgl. hierzu Sprengnetter in [2], Teil 9, Kapitel 61, Abschnitt 3.4.1.2 (Tabellenanwendungen (Beispiele)), Beispiel 2.1 

(Schätzung von Instandhaltungs- und Modernisierungskosten mit auf das Gesamtgebäude bezogene Flächenwerte). 
2) Vgl. Sprengnetter in [2], Teil 9, Kapitel 60, Abschnitt 3 (Grundsätze für die Berücksichtigung der boG). 
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ist die Modernisierung bereits um 20/60 = 33 % verbraucht. Man würde demzufolge für die 
Modernisierung dieses Bauteils nur 67 % der maximalen Punktzahl (0,67  4  3) ansetzen. 

Sofern nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, sind ent-
sprechende Punkte zu vergeben. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Grundrissgestaltung älte-
rer Gebäude heutigen Anforderung entspricht. 

Entsprechend der jeweils ermittelten Gesamtpunktzahl ist der Modernisierungsgrad sach-
verständig zu ermitteln. Anhaltspunkte hierfür liefert folgende Klassifizierung.  

  Modernisierungsgrad 

≤ 1 Punkt = nicht modernisiert 

4 Punkte = kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung 

8 Punkte =  mittlerer Modernisierungsgrad 

13 Punkte =  überwiegend modernisiert 

≥ 18 Punkte  =  umfassend modernisiert 

Tab. 9-16: Anhaltspunkte für die Klassifizierung des Modernisierungsgrads nach An-
lage 4 zur SW-RL 

Anders als im Sachwertmodell der AGVGA-NRW werden dem Vorschlag von Kierig fol-
gend1) nicht Punktespannen sondern Spannenmittelwerte angegeben. Dies hat den Vorteil, 
dass geringfügige Variationen bei der Vergabe der Punkte im Punktraster keine sprunghaf-
ten Änderungen in der RND bewirken. Zur Vermeidung unplausibler Sprünge kann so zwi-
schen den tabellierten Werten interpoliert werden. 

In Anlage 4 zur SW-RL werden in acht Tabellen in Abhängigkeit von der üblichen Gesamt-
nutzungsdauer, dem Gebäudealter und dem ermittelten Modernisierungsgrad für Gesamt-
nutzungsdauern von 30 bis 80 Jahren modifizierte Restnutzungsdauern angegeben. Lei-
der ist man hier nicht dem Vorschlag von Kierig2) gefolgt, anstelle der Restnutzungsdauer, 
die relative Restnutzungsdauer zu tabellieren. Dies hätte deutlich zur Übersichtlichkeit bei-
getragen, indem nämlich die Anzahl der Tabellen von acht auf eine reduziert worden wäre. 

In der Praxis der Gutachtenerstellung und in der Diskussion mit Arbeitskreisen, Gutachter-
ausschüssen und Banken hat sich gezeigt, dass die bisherige Punktrastermethode der 
AGVGA-NRW insbesondere bei umfassenden Modernisierungen zu zu niedrigen Restnut-
zungsdauern führt. Deshalb hatte Sprengnetter 2009 vorgeschlagen, die RND von älteren, 
jedoch umfassend modernisierten Gebäuden von 50 % auf 70 % der jeweiligen üblichen 

                                                           
1) Vgl. Kierig [12]. 
2) Vgl. Kierig [12]. Siehe dort auch die weiteren Vorteile dieser Art der Tabellierung. 



9  Vorläufiger Sachwert (Nr. 4 SW-RL) 

Kierig 111 

Gesamtnutzungsdauer anzuheben.1) Diesem Vorschlag ist die SW-RL gefolgt. Aus Abb.  
9-11 wird deutlich, dass sich mit der Punktrastermethode der Anlage 4 zur SW-RL für ältere 
Gebäude grundsätzlich höhere modifizierte RND ergeben als mit dem Modell der AGVGA-
NRW. 
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Abb. 9-9: Modifizierte RND bei einer üblichen GND von 80 Jahren; Gegenüberstellung 
der Modelle der SW-RL (durchgezogene Linien) und der AGVGA-NRW (ge-
strichelte Linien) für ausgewählte Modernisierungsgrade (in Punkten) 

Zu bemängeln ist, dass bei der Punktrastermethode gemäß Anlage 4 zur SW-RL kleinere 
Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Instandhaltung bei Gebäuden mit einer RND 
von weniger als 50 % der GND keinen Einfluss auf die Höhe der RND haben. So hat z. B. 
die Modernisierung des Bades und der Heizungsanlage bei einem 30 Jahre alten Gebäude 
mit einem Gebäudestandard 3 (70 Jahre GND) keinen Einfluss auf die Höhe der RND.2) 
Dies ist weder plausibel noch wird es dem „2. Grundsatz marktkonformer Wertermittlung“, 
Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu bewerten,3) hinreichend gerecht. Dieser Mangel 
ist bei dem von Sprengnetter 2009 bereitgestellten Modell nicht gegeben. In dem vorge-
nannten Beispiel bewirkt die kleine Modernisierung im Sprengnetter-Modell eine Anhebung 
der RND um 3 Jahre. Es wird deshalb empfohlen, grundsätzlich das Sprengnetter-Modell 
zur Bestimmung der modifizierten RND modernisierter Gebäude sowohl bei der Datenablei-

                                                           
1) Vgl. Kierig [12] und [1], Kapitel 3.02.4, Abschnitt 2 (Ermittlung des Gebäudealters und der Restnutzungsdauer mo-

dernisierter und / oder erweiterter Gebäude), Unterabschnitt 2.3. 
2) Diese wirken sich lediglich auf den Gebäudestandard aus. 
3) Vgl. Sprengnetter in [2], Teil 2, Kapitel 2 (Anforderungen an Wertermittlungsverfahren). 
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tung als auch bei der Bewertung einzusetzen. Dieses Modell ist in den Marktdaten und Pra-
xishilfen von Sprengnetter [1] in Kapitel 3.02.4 veröffentlicht. Selbst wenn der Gutachteraus-
schuss bei seinen Modellparametern für die Ermittlung seiner Sachwertfaktoren angibt, dass 
er bei der Auswertung von Kaufpreisen modernisierter Objekte die RND-Verlängerung nach 
Anlage 4 zur SW-RL berücksichtigt hat, spricht das nicht gegen die Anwendung des Spreng-
netter-Modells im Bewertungsfall. Die Modellunterschiede dürften in der Regel keine (oder 
wenn überhaupt nur sehr geringe) Auswirkungen auf die Höhe der ermittelten Sachwertfak-
toren haben. In der Praxis werden die Modellunterschiede höchstens Einfluss auf das 
Streuungsmaß haben. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Modelle nach Sprengnetter (Werte in Klammern) 
und nach der Anlage 4 zur SW-RL für Objekte mit einer üblichen GND von 80 Jahren ge-
genübergestellt.  

 Modernisierungsgrad 
 ≤ 1 Punkt 4 Punkte 8 Punkte 13 Punkte ≥ 18 Punkte 

Gebäudealter modifizierte Restnutzungsdauer 
0 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80) 

5 75 (75) 75 (75) 75 (75) 75 (75) 75 (75) 

10 70 (70) 70 (70) 70 (70) 70 (70) 71 (70) 

15 65 (65) 65 (65) 65 (66) 66 (67) 69 (69) 

20 60 (60) 60 (61) 61 (62) 63 (65) 68 (67) 

25 55 (55) 55 (57) 56 (59) 60 (62) 66 (66) 

30 50 (50) 50 (53) 53 (55) 58 (59) 64 (64) 

35 45 (45) 45 (49) 49 (52) 56 (58) 63 (62) 

40 40 (40) 41 (46) 46 (50) 53 (55) 62 (62) 

45 35 (35) 37 (42) 43 (47) 52 (54) 61 (60) 

50 30 (30) 33 (38) 41 (44) 50 (51) 60 (59) 

55 25 (26) 30 (35) 38 (42) 48 (50) 59 (58) 

60 21 (22) 27 (32) 37 (40) 47 (49) 58 (58) 

65 17 (19) 25 (30) 35 (38) 46 (47) 57 (57) 

70 15 (16) 23 (26) 34 (36) 45 (47) 57 (57) 

75 13 (14) 22 (24) 33 (34) 44 (46) 56 (56) 

80 12 (11) 21 (22) 32 (33) 44 (45) 56 (56) 

Tab. 9-17: Modifizierte RND bei einer üblichen GND von 80 Jahren; Gegenüberstel-
lung der Modelle der SW-RL und von Sprengnetter (Werte in Klammern) 
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9.3.2.4 Modell für Nicht-Wohngebäude 

Das in Anlage 4 zur SW-RL beschriebene Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnut-
zungsdauer unter Berücksichtigung von Modernisierungen gilt für Wohngebäude. In einer 
Fußnote weist die SW-RL darauf hin, dass das Modell analog auch bei der Bewertung von 
Verwaltungs-, Büro- und Geschäftsgebäuden Anwendung finden kann.1) Bei der analogen 
Anwendung ist zu beachten, dass bei anderen Gebäudearten ggf. eine abweichende Ge-
wichtung der Punkte in der Punktetabelle zur Ermittlung des Modernisierungsgrades vorzu-
nehmen ist. 

9.3.2.5 RND kernsanierter Gebäude 

Bei kernsanierten Objekten kann laut Anlage 4 zur SW-RL die Restnutzungsdauer bis zu 
90 % der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer betragen. Diese Vorgehensweise ist nur dann 
geeignet, wenn die Kernsanierung zeitnah zum Bewertungsstichtag erfolgt ist. Liegt die 
Kernsanierung weiter zurück, so sind danach oft schon wieder Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt worden. Eine solche Mischsituation lässt sich mit dem in der SW-RL geregel-
ten Modell nur schwer berücksichtigen. Besser geeignet (und deshalb zur praktischen An-
wendung empfohlen) ist das von Sprengnetter entwickelte Modell. Hiernach wird bei voll-
ständiger Entkernung und Erneuerung ein vom tatsächlichen Gebäudealter abweichendes 
fiktives Alter des Gebäudes ermittelt, indem als Baujahr das Jahr der Entkernung abzüglich 
5 bis 10 % der GND angenommen wird.2) Die nach dem Jahr der Kernsanierung erfolgten 
weiteren Modernisierungen können dann zusätzlich mithilfe der vorbeschriebenen Punktras-
termethode berücksichtigt werden.  

9.3.2.6 RND-Ermittlung bei unterlassener Instandhaltung 

Die SW-RL stellt klar, dass eine unterlassene Instandhaltung (§ 6 Absatz 6 ImmoWertV) in 
der Regel als Bauschaden berücksichtigt wird. Das bedeutet, dass eine Beseitigung des In-
standhaltungsstau unterstellt wird und hierfür marktgerechte Abschläge als boG angebracht 
werden. Sofern die unterstellten Maßnahmen eine wesentliche Verbesserung der Wohn- 
oder sonstigen Nutzverhältnisse oder wesentliche Einsparung von Energie oder Wasser 
bewirken sind diese als Modernisierungsmaßnahmen z. B. mittels Punktrastermethode 
RND-verlängernd zu berücksichtigen. 

                                                           
1) Hiermit wird ein früherer Vorschlag von Sprengnetter übernommen. 
2) Dieses Modell ist ausführlich in [2], Teil 6, Kapitel 2, Abschnitt 6.2.5 (Verlängerung der Restnutzungsdauer) und in 

[1], Kapitel 3.02.4, Abschnitt 2.1 (Ermittlung des fiktiven Gebäudealters bei vollständiger Entkernung und Erneue-
rung) beschrieben. 
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Ausnahmsweise kann eine unterlassene Instandhaltung auch eine Verringerung der wirt-
schaftlichen Restnutzungsdauer bewirken, weil z. B. eine Behebung der Mängel unwirt-
schaftlich wäre.1) 

9.3.2.7 Auswirkungen auf die GND 

Im letzten Satz des Absatzes 2 stellt die SW-RL noch klar, dass die Modernisierungsmaß-
nahmen nur RND-verlängernd und nicht GND-verlängernd wirken. Gleiches gilt für gravie-
rende Fälle der unterlassenen Instandhaltung. Diese bewirken – wenn überhaupt – eine 
Verkürzung der RND, aber keine Verkürzung der GND. 

9.3.2.8 Sonderfälle der RND-Ermittlung 

Leider gibt die SW-RL keine Hinweise, wie die RND bei Gebäuden, die unter Denkmal-
schutz stehen, und bei Gebäuden mit Bauteilen aus verschiedenen Baujahren zu ermitteln 
ist. Diese Themen sind jedoch in der einschlägigen Fachliteratur abgehandelt.2) 

9.4 Bodenwert (Nr. 4.4) 

Zur Ermittlung des Bodenwerts wird auf die Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts 
einschließlich der Ermittlung des Bodenwerts3) verwiesen. 

Im Sachwertverfahren wird gemäß § 21 Absatz 1 ImmoWertV der Sachwert des Grund-
stücks aus dem Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie dem Bo-
denwert ermittelt. Der Wert des Bodens ist gemäß § 16 Absatz 1 ImmoWertV bis auf wenige 
Ausnahmen ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grund-
stück vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. 

Da das BMVBS in einer eigenständigen Richtlinie, nämlich der Vergleichswertrichtlinie, Hin-
weise zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts gibt, wird in der SW-RL fol-
gerichtig darauf verzichtet, die Bodenwertermittlung zu behandeln. 

Die Vergleichswertrichtlinie war zum Zeitpunkt der Herausgabe der SW-RL und der Druck-
legung dieses Kommentars noch in Erarbeitung.4)  

                                                           
1) Vgl. Sprengnetter in [2], Teil 9, Kapitel 60, Abschnitt 3.6 (Verfahrenswahl entsprechend wirtschaftlich vernünftigem 

Handeln). 
2) Vgl. z. B. [2], Teil 6, Kapitel 2, Abschnitt 6.2.7 (Sonderfälle der RND-Ermittlung). 
3) Die genannte Richtlinie ist zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Richtlinie noch in Erarbeitung. 
4) Hinweise zum aktuellen Stand der Vergleichswertrichtlinie finden Sie unter www.sprengnetter.de in der Rubrik 

„Top-Themen / Vergleichswertrichtlinie“. 
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Auf folgende Besonderheiten wird jedoch an dieser Stelle schon jetzt hingewiesen: 

 Ist alsbald mit einem Abriss der baulichen Anlagen zu rechnen, so ist gemäß § 16 
Absatz 3 ImmoWertV der Bodenwert um die Freilegungskosten zu mindern (Liquida-
tionswertverfahren). In diesem Fall ist das Sachwertverfahren jedoch nicht anzuwen-
den (vgl. Nr. 2 Absatz 2 SW-RL). 

 Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) handelt es sich i. d. R. 
um „faktisches Bauland“. In diesen Fällen sind gemäß § 16 Absatz 2 die vorhande-
nen baulichen Anlagen bei der Ermittlung des Bodenwerts ausnahmsweise zu be-
rücksichtigen.1) 

 Eine weitere Ausnahme bilden gemäß § 16 Absatz 4 ImmoWertV die unter- oder über-
ausgenutzten Grundstücke. Im Sachwertverfahren ist in diesen Fällen ggf. ein „restnut-
zungsdauerbeeinflusster Bodenwert“ anzusetzen, der sich aus dem „nutzungsab-
hängigen Bodenwert“ zuzüglich der abgezinsten Differenz zwischen dem „freigeleg-
ten Bodenwert“ und dem „nutzungsabhängigen Bodenwert“ ergibt.2) 

 

                                                           
1) Die Bewertung bebauter Außenbereichsgrundstücke ist ausführlich in [2], Teil 5, Kapitel 4 (Bebaute Außenbe-

reichsgrundstücke) abgehandelt. 
2) Die Bewertung über- und unterausgenutzter Grundstücke ist ausführlich in [2], Teil 5, Kapitel 3 (Über- und unter-

ausgenutzte Grundstücke) abgehandelt. 
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